26. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung von Artikel 7undecies des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Kapazitätsmechanismus


(Belgisches Staatsblatt vom 27. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


26. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung von Artikel 7undecies des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Kapazitätsmechanismus


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


Art. 2 - Artikel 7undecies des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. März 2021 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2024, wird durch Paragraphen 20 und 21 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 20 ­ Der Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie kann Daten einschließlich personenbezogener Daten im Sinne des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeiten, sofern die Verarbeitung dieser Daten erforderlich ist für die angemessene Kontrolle der Einhaltung und die Ahndung der Nichteinhaltung der in § 14 Absatz 1 erwähnten Verpflichtungen und in Bezug auf die Aufgaben, die der Generaldirektion Energie gemäß vorliegendem Artikel obliegen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft die Daten folgender Personen:

1. Personalmitglieder und Personen, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe sind oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben, wenn das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe von einem der in Absatz 1 erwähnten Zwecke der Datenverarbeitung betroffen ist,

2. natürliche Personen oder Personalmitglieder eines Unternehmens, die von einem Unternehmen oder einer Unternehmensgruppe im Hinblick auf die Erbringung einer Dienstleistung im Rahmen des Kapazitätsmechanismus für Rechnung dieses Unternehmens oder dieser Unternehmensgruppe bestellt worden sind, wenn das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe von einem der in Absatz 1 erwähnten Zwecke der Datenverarbeitung betroffen ist,

3. Personalmitglieder und Personen, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans öffentlicher Behörden, der Kommission oder des Netzbetreibers sind oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben, wenn die öffentlichen Behörden, die Kommission oder der Netzbetreiber im Rahmen eines der in Absatz 1 erwähnten Zwecke der Datenverarbeitung konsultiert werden können.

Im Rahmen der in Absatz 1 erwähnten Zwecke der Datenverarbeitung kann der Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie folgende Kategorien von personenbezogenen Daten der in Absatz 2 erwähnten betroffenen Person verarbeiten:

1. persönliche Identifizierungsdaten: Name, Vornamen, E-Mail-Adresse und Wohnsitzadresse,

2. Identifizierungsdaten der Kapazität, wenn der Kapazitätsinhaber eine natürliche Person ist,

3. Funktion, die die betroffene Person ausübt,

4. Belege,

5. jegliche personenbezogenen Daten, die die betroffene Person aus eigener Initiative teilen möchte.

Die Beamten des Föderalen Öffentlichen Dienstes Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie, die mit den in Absatz 1 erwähnten Aufgaben beauftragt sind, haben Zugriff auf die aufgrund des vorliegenden Artikels verarbeiteten personenbezogenen Daten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG. Der Föderale Öffentliche Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie ist der Verantwortliche für die Verarbeitung der Daten, die er aufgrund des vorliegenden Artikels verarbeitet.

Die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten bleiben auf den Zeitraum beschränkt, der für die Erreichung des Zwecks, für den die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist; dieser Zeitraum darf zehn Jahre nach Erfüllung der letzten Verpflichtung gemäß § 14 Absatz 1 oder der Aufgabe, die der Generaldirektion Energie gemäß vorliegendem Artikel obliegt, nicht überschreiten.

§ 21 ­ Die Kommission kann Daten einschließlich personenbezogener Daten im Sinne des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeiten, sofern die Verarbeitung dieser Daten für die angemessene Erfüllung der Aufgaben gemäß vorliegendem Artikel erforderlich ist.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft die Daten folgender Personen:

1. Personalmitglieder und Personen, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe sind oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben, wenn das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe von einer der Aufgaben betroffen ist, die der Kommission gemäß vorliegendem Artikel obliegt,

2. natürliche Personen oder Personalmitglieder eines Unternehmens, die von einem Unternehmen oder einer Unternehmensgruppe im Hinblick auf die Erbringung einer Dienstleistung im Rahmen des Kapazitätsmechanismus für Rechnung dieses Unternehmens oder dieser Unternehmensgruppe bestellt worden sind, wenn das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe von einer der Aufgaben betroffen ist, die der Kommission gemäß vorliegendem Artikel obliegt,

3. Personalmitglieder und Personen, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans öffentlicher Behörden oder des Netzbetreibers sind oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben, wenn die öffentlichen Behörden oder der Netzbetreiber im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben, die der Kommission gemäß vorliegendem Artikel obliegen, konsultiert werden können.

Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben, die der Kommission gemäß vorliegendem Artikel obliegen, darf die Kommission folgende Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeiten:

1. persönliche Identifizierungsdaten: Name, Vornamen, E-Mail-Adresse und Wohnsitzadresse,

2. Identifizierungsdaten der Kapazität, wenn der Kapazitätsinhaber eine natürliche Person ist,

3. Funktion, die die betroffene Person ausübt,

4. Belege,

5. jegliche personenbezogenen Daten, die die betroffene Person aus eigener Initiative teilen möchte.

Die Mitglieder des Direktionsausschusses und das Personal der Kommission, die mit den in Absatz 1 erwähnten Aufgaben beauftragt sind, haben Zugriff auf die aufgrund des vorliegenden Artikels verarbeiteten personenbezogenen Daten.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG. Die Kommission ist der Verantwortliche für die Verarbeitung der Daten, die sie aufgrund des vorliegenden Artikels verarbeitet.

Die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten bleiben auf den Zeitraum beschränkt, der für die Erreichung des Zwecks, für den die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist; dieser Zeitraum darf zehn Jahre nach dem Ende des letzten Kapazitätsbereitstellungszeitraums nicht überschreiten."


KAPITEL 3 - Schlussbestimmung


Art. 3 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Juni 2024 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 26. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

